
Vor allem seit dem ver-
gangenen Jahr hat uns
die hohe Zahl an Kor-

ruptionsanzeigen zu schaffen
gemacht“, sagt Mag. Walter
Geyer, Leiter der Wirtschafts-
und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft (WKStA) in Wien. „In
den meisten Fällen waren es
aber Vorwürfe ohne jedes
Substrat. Sie haben uns letzt-
lich nur unnötig Zeit geko-
stet.“ Nur etwa drei Prozent
der Anzeigen kamen zur An-
klage. Künftig sollen sich die
Staatsanwälte der KStA nur
mehr mit Großfällen beschäf-
tigen. Die KStA erhält mehr
Personal und mehr Kompeten-
zen in der Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität und
wird damit zur „Wirtschafts-
und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft“ (WKStA). Die Staats-
anwälte der WKStA sind seit
1. September 2011 bei schwe-
ren Amts- und Korruptionsde-
likten und in Wirtschaftsstraf-
sachen mit einem fünf Millio-
nen Euro übersteigenden
Schaden zuständig. 

Mit 1. September 2012
wurde der Deliktskatalog der
WKStA erweitert – im Wesentlichen
um die Verfolgung von Finanzstrafde-
likten mit einem Schaden von mehr als
fünf Millionen Euro, qualifizierte Fälle
des Sozialbetrugs, qualifiziertes krida-
trächtiges Verhalten sowie bestimmte
Vergehen nach dem Aktiengesetz und
dem GmbH-Gesetz in Bezug auf Un-
ternehmen mit mehr als 2.000 Mitar-
beitern oder einem Stammkapital von
mindestens fünf Millionen Euro.

Im Vollausbau sollen in der WKStA
40 Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te beschäftigt sein. Derzeit gibt es 15
Planstellen für Korruptionsstaatsanwäl-
te; zwölf sind besetzt; seit 1. Septem-
ber 2011 stehen 21 Planstellen zur Ver-
fügung; mit 1. September 2012 werden
es 40 sein. „Ob diese Planstellen auch
zum Stichtag mit Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten besetzt sein wer-

den, hängt davon ab, ob sich eine aus-
reichende Zahl für diese Tätigkeit fin-
det“, erklärt Walter Geyer. „Wir wol-
len uns künftig ausschließlich Großfäl-
len widmen, die sehr komplex sind und
von den Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten viel abverlangen.“ 

Die Arbeit in der WKStA erfordere
nicht nur entsprechende Erfahrungen
sowie Aus- und Zusatzbildungen (al-
lein die Grundausbildung dauert vier
Jahre), „man steht mit aufsehenerre-
genden Fällen auch oft im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses und ist da-
mit oft auch scharfer öffentlicher Kritik
ausgesetzt“, erläutert Walter Geyer. 

Als Anreiz, sich in die WKStA zu
melden, wird ein Großteil der dort ein-
gesetzten Staatsanwälte im Gehalts-
schema der Oberstaatsanwälte einge-
reiht.

Die Korruptionsstaatsan-
waltschaft wurde am 1. Jänner
2009 in Wien eingerichtet, für
den Sprengel der Oberstaats-
anwaltschaft Wien (Wien, NÖ
und Burgenland). Sie begann
mit zwei Staatsanwälten und
wurde bis Mitte des ersten
Jahres auf sieben Staatsanwäl-
te aufgestockt. Im ersten Jahr
behandelten diese über 1.400
Anzeigen, 2010 kamen über
2.100 Korruptions- und Amts-
deliktsverdachtsfälle dazu,
ebenso viele im Jahr 2011.
2009 klagten die Korruptions-
staatsanwälte die Beschuldig-
ten in 22 Fällen vor Gericht
an, 2010 waren es 59 Fälle,
2011 56. Der Großteil der An-
geklagten wurde verurteilt.

Im Jahr 2009 stellten die
Staatsanwälte der KStA 659
Verfahren ein, 2010 830, 2011
bisher 274. Opfer brachten
332 (2009), 692 (2010) bzw.
274 (2011 bisher) Fort-
führungsanträge ein. Dabei
handelt es sich um eine Art
Berufung gegen eine Verfah-
renseinstellung bei der Ober-
staatsanwaltschaft. Die Fort-
führungsanträge wurden alle-

samt zugunsten der Entscheidungen
der Staatsanwälte entschieden – „was
für die Qualität unserer Arbeit spricht“,
sagt Walter Geyer.

Aufmerksamkeit und Anzeigenzah-
len. Die steigende Zahl an Anzeigen ist
laut Geyer kein Beleg dafür, dass mehr
Korruptions- und Amtsdelikte began-
gen werden. „Sie ist eine Folge davon,
dass in der Öffentlichkeit mehr über
das Thema berichtet und gesprochen
wird“, sagt Geyer. „Es steigt lediglich
die Aufmerksamkeit für das Thema.“

Auch dass Österreich im „Interna-
tionalen Korruptionsindex“, herausge-
geben von „Transparency Internatio-
nal“, abgerutscht ist, ist für ihn kein In-
diz für mehr Delikte. Der Korruptions-
index folgt aus Umfragen unter Ent-
scheidungsträgern der Wirtschaft in
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Sitz der zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption in Wien-Erdberg.

Zusätzliche Kompetenz 
Die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien wurde mit 1. September 2011 mit neuen Zuständigkeiten 
in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ausgestattet und in „Wirtschafts- und Korruptions-

staatsanwaltschaft“ umbenannt. Im Endausbau sollen dort 40 Staatsanwälte arbeiten.



den einzelnen
Ländern. Werden
in einem Land
viele Korrupti-
onsverdachtsfälle
aufgedeckt, ist
das Thema in der
öffentlichen
Wahrnehmung
präsent. Werden
die Vorkommnis-
se unter den Tep-
pich gekehrt,
scheint nach
außen hin alles in
Ordnung zu sein.

„Korruption ist ein Heimlichkeitsde-
likt“, betont Geyer. Blühen und gedei-
hen könne es nur „unter der Decke“. Je
mehr Vorgänge bekannt würden, desto
mehr entstehe der Eindruck, dass Kor-
ruption ein zunehmend häufig began-
genes Delikt sei.

Der Großteil der Anzeigen in der
Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft
„situative“ und „politische“ Korrupti-
on. Unter „situativer Korruption“ ver-
stehen die Korruptionsstaatsanwälte
beispielsweise Fälle persönlicher Be-
reicherung, missbräuchlicher Datenab-
frage oder Bestechungsvorwürfe. „Po-
litische“ Anzeigen beziehen sich auf
politische Amtsträger, wie Bürgermeis-
ter. Zudem behandelte die KStA An-
zeigen über Vorwürfe innerhalb der
Justiz.

Externe Experten. Den Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälten der WKStA
werden – wie bisher – externe Exper-
ten zur Verfügung stehen, mit speziel-
lem Know-how im Finanz- und Wirt-
schaftsrecht, im Banken- und Wertpa-
pierrecht, in der Informationstechnolo-
gie und je nach Sachlage in Bezug auf
weitere wirtschaftsbezogene Aspekte.
Die Experten werden aus anderen Res-
sorts „geliehen“, meist aus der Finanz-
verwaltung. Komplexe Verfahren wer-
den künftig digital erfasst. Dafür wurde
eine eigene Software entwickelt.

„Wir werden auch verstärkt Me-
dienarbeit leisten – müssen“, sagt Wal-
ter Geyer. Seit 1. September 2011 ist
die WKStA verpflichtet, Verfah-
renseinstellungen samt Begründung öf-
fentlich bekannt zu geben. Die Fälle
müssen anonymisiert werden. Geyer:
„Der Persönlichkeitsschutz ist dabei
speziell in aufsehenerregenden Fällen
eine Herausforderung, wenn jeder
weiß, von wem die Rede ist.“       G. B.
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Walter Geyer, Leiter
der WKStA: „Wol-
len uns künftig aus-
schließlich Großfäl-
len widmen.“

office@schabauer-service.at


